
  Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 1 

Kurztitel 

Bundes-Verfassungsgesetz 

Kundmachungsorgan 

BGBl. Nr. 1/1930 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 51/2012 

§/Artikel/Anlage 

Art. 86 

Inkrafttretensdatum 

01.01.2014 

Text 

Artikel 86. (1) Die Richter werden, sofern nicht in diesem Gesetz anderes bestimmt ist, gemäß dem 
Antrag der Bundesregierung vom Bundespräsidenten oder auf Grund seiner Ermächtigung vom 
zuständigen Bundesminister ernannt; die Bundesregierung oder der Bundesminister hat 
Besetzungsvorschläge der durch Bundesgesetz hiezu berufenen Senate einzuholen. 

(2) Der dem zuständigen Bundesminister vorzulegende und der von ihm an die Bundesregierung zu 
leitende Besetzungsvorschlag hat, wenn genügend Bewerber vorhanden sind, mindestens drei Personen, 
wenn aber mehr als eine Stelle zu besetzen ist, mindestens doppelt so viele Personen zu umfassen, als 
Richter zu ernennen sind. 


